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Gesuch um Erlass eines Hausverbotes 

Art. 35bis EGzZGB (sGS 911.1) 

 

 

Gesuchsteller/in: 
 

Adresse  

Wohnort  

Angezeigter: 
 

Adresse  

Wohnort  

Hausverbot für 
Liegenschaft: 

 

 
(Beispiel: 2 ½ Zimmerwohnung, 2. Obergeschoss, an der Hauptstras-
se 2 in Au) 

Grund für 
Errichtung Hausverbot: 

 

 
 

Ort und Datum   Unterschrift Gesuchsteller/in 

   

Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt der Gemeinderatskanzlei Au, Kirchweg 6, 9434 Au, einzu-
reichen. Eine Kopie der Amtsanzeige wird der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller zugestellt. 
Die Gebühr von CHF 50 trägt die Antragstellerin bzw. der Antragsteller. 


